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eAHV/IV ist die Plattform für E‑Government 
der über 100 Durchführungsstellen der 
 Alters‑ und Hinterlassenenversicherung 
(AHV) und der Invalidenversicherung (IV) in 
der Schweiz. Im Rahmen dieser Plattform 
werden seit über acht Jahren gemeinsame 
Projekte abgewickelt, die alle die Intensi‑
vierung von E‑Government in seinen unter‑
schiedlichsten Ausprägungen zum Ziel 
haben. Ein wichtiger Pfeiler dabei ist der 
Auf‑ und Ausbau des Datenaustausches 
über sedex. Im Jahr 2012 verarbeiten die 
Institutionen des Vereins circa 1,2 Millionen 
Meldungen.
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Das Kerngeschäft unserer Mitglieder ist die 
Abwicklung der ersten Säule der Alters‑, 
Hinterlassenen‑ und Invalidenversicherung 
unter der Aufsicht des Bundesamtes für 
Sozialversicherungen (BSV). Das Aufga‑
benspektrum vieler Ausgleichskassen (AK) 
geht aber oft wesentlich über die Abwick‑
lung der AHV und IV hinaus, und sie sind 
damit eigentliche Sozialversicherungs‑
unternehmen. Sie erbringen auf allen 
E‑Government‑Ebenen (GtoG, GtoB und 
GtoC) Dienstleistungen, die häufig bereits 
elektronisch abgewickelt werden können. 
In unterschiedlicher Ausprägung stehen die 
Verbandsausgleichskassen, die Kantona‑
len Ausgleichskassen und die Schweizeri‑
sche Ausgleichskasse der Wirtschaft (in 
erster Linie für die Durchführung des Bei‑
tragsbezugs) und den Versicherten (für die 
direkte oder indirekte Auszahlung von Leis‑

tungen) zur Seite. Sie wickeln dabei folgen‑
de Aufgaben ab:
Erste Säule: Bezug von Beiträgen für die 
AHV, IV, Erwerbsersatzordnung (EO) und 
für die Arbeitslosenversicherung (ALV), 
 Abwicklung von Leistungsfällen in den 
 Bereichen AHV, IV, Hilflosenentschädigun‑
gen, Ergänzungsleistungen, Prämienverbil‑
ligung, Erwerbsersatz, Mutterschaftsent‑
schädigung, IV‑Taggeld, Durchführung von 
Eingliederungsmassnahmen der IV
Zweite Säule: Führung von Vorsorgekon‑
ti, Abwicklung des Beitragsbezugs sowie 
von Leistungsfällen, Verwaltung des Spar‑
kapitals
Schutz bei Krankheit und Unfall: Bei‑
tragsbezug für Kranken‑ und Unfallversi‑
cherungen
Arbeitslosenversicherung: Beitragsbe‑
zug
Familienzulagen: Beitragsbezug, Kinder‑ 
und Ausbildungszulagen
Dabei bewegen sich die Mitglieder von 
eAHV/IV in einem vielfältigen Umfeld (Ab‑
bildung 1).
Unsere Mitglieder führen für alle Versicher‑
ten ein individuelles Konto, kommunizieren 
mit circa 1,1 Millionen Mitgliedern, betreuen 
circa 460 000 behinderte Personen und 
führen monatlich über 1,5 Millionen Zahlun‑
gen aus.
Der Verein eAHV/IV treibt die Modernisie‑
rung der AHV und IV voran und bezweckt 
damit insbesondere für die kleinen und 
mittleren Unternehmen wesentliche admi‑

nistrative Erleichterungen. Die wichtigsten 
Aufgaben von eAHV/IV sind daher die
 – Definition und Erarbeitung von Schnitt‑
stellen und Standards, namentlich für 
den Datenaustausch mit Dritten und 
 unter den Durchführungsstellen, sowie 
die

 – Koordination von E‑Government‑Projek‑
ten für die AHV und die IV.

E‑Business – Positionierung
Die elektronische Abwicklung von Geschäf‑
ten insbesondere über sedex bleibt das 
vordringlichste Ziel von eAHV/IV in den fol‑
genden Jahren. Die Abbildung 2 zeigt die 
drei wichtigsten Segmente auf1.

Elektronischer Datenaustausch 
via sedex
Die Institutionen der AHV und der IV gehö‑
ren zu den grössten Benutzern der vom 
Bundesamt für Statistik (BFS) aufgebauten 
Datenplattform sedex. Für das Jahr 2012 
rechnet man mit circa 1,2 Millionen Mel‑
dungen.
Seit dem 1. November 2012 müssen zum 
Beispiel Mutationsmeldungen an das Re‑
gister der Beitragspflichtigen zwischen den 
Ausgleichskassen vollständig über sedex 
abgewickelt werden (Senden und Empfan‑
gen).
Im Jahr 2013 gilt es, (neben den Steuerver‑
waltungen) den Austausch mit weiteren 
Partnern zu erarbeiten und damit die An‑
wendung sedex noch mehr zu fördern.
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Kommunikation	zwischen	SVU	
und Dritten
Zwischen den (SVU) sowie im Verkehr mit 
Dritten – zum Beispiel Steuerämtern, Revi‑
sionsstellen, Eingliederungsstätten, Ärzten, 
Anwälten, Versicherungen, Gerichten, BFS, 
Betreibungsämtern – werden heute jährlich 
über fünf Millionen Papiermeldungen aus‑
getauscht. 
Dieses Segment hat derzeit Priorität und 
wird im Rahmen des Gesamtprojekts 
«Elektronischer Datenaustausch» bearbei‑
tet und Schritt für Schritt auf elektronischen 
Verkehr umgestellt.

Kommunikation  
mit Unternehmen
Über geschützte Internetplattformen wer‑
den möglichst alle Geschäfte mit Unterneh‑
men (insbesondere den Mitgliedern der 
einzelnen Kassen) abgewickelt. Zu diesem 
Bereich gehört auch das Lohnmeldeverfah‑
ren gemäss «Lohnstandard CH (ELM)». Am 
weitesten verbreitet bei den AK ist die An‑
wendung «PartnerWeb». Diese wird in den 
nächsten Jahren stark zu einer bidirektio‑
nalen Plattform ausgebaut und wird echtes 
E‑Government im Sinne von GtoB und im 
Endausbau sogar GtoC erlauben. Dank 
«PartnerWeb» kann der Arbeitgeber admi‑
nistrative Arbeiten wie die Meldung des 
Eintritts oder Austritts eines neuen Mitar‑
beitenden, die Änderung von Personenan‑
gaben (AHV‑Ausweis), die jährliche Lohn‑
meldung, eine Anpassung der Akonto‑
grundlagen, die Abfrage der Mitarbeiterliste 
und der Familienzulagenbescheinigung 
einfacher, mit weniger Papieraufwand und 
jederzeit vom Arbeitsplatz aus erledigen.

Kommunikation mit Versicherten
Die Kommunikation mit Versicherten soll 
über öffentliche Internetanwendungen und/
oder über speicherbare PDF‑Formulare er‑
folgen. Der Nutzung sind aber derzeit dort 
Grenzen gesetzt, wo Meldungen signiert 
werden müssen. Seitens eAHV/IV sind des‑
halb vorderhand in diesem Bereich keine 
spezifischen Aktivitäten geplant.
Weitere laufende Projekte zeigen auf, dass 
sich die Mitglieder von eAHV/IV intensiv mit 
allen Formen von E‑Government auseinan‑
dersetzen:

Individuelle Prämienverbilligung (IPV): 
Mit dem geänderten Art. 65 Krankenversi‑
cherungsgesetz (KVG) (Änderung vom 
19. März 2010) werden künftig die Prä‑
mienverbilligungsbeiträge aus der IPV und 
der Ergänzungsleistungen (EL) in allen Kan‑
tonen direkt den Versicherern ausbezahlt. 
Der Datenaustausch erfolgt gemäss Art. 65 
Abs. 2 KVG nach einem einheitlichen Stan‑
dard. Die verbindliche Einführung dieses 
Standards hat auf den 1. Januar 2014 zu 
erfolgen. ln 19 Kantonen ist die Ausgleichs‑
kasse oder Sozialversicherungsanstalt für 
die Durchführung der individuellen Prä‑
mienverbilligung zuständig, in den restli‑
chen Kantonen beispielsweise die Steuer‑
verwaltung.
Unternehmensidentifikationsnummer 
(UID): Das BFS hat im Januar 2011 damit 
begonnen, jedem Unternehmen mit wirt‑
schaftlicher Tätigkeit in der Schweiz eine 
eindeutige und übergreifende UID zuzuord‑
nen. Diese wird es den Unternehmen er‑
möglichen, sich bei allen Behördenkontak‑
ten mit ein und derselben Nummer zu 

identifizieren. Dank der UID wird auch die 
Zusammenarbeit zwischen den Unterneh‑
men und der öffentlichen Verwaltung einfa‑
cher und effizienter. Zur Abfrage der UID 
stellt das BFS der Öffentlichkeit ein zentra‑
les Unternehmensregister – das UID‑Regis‑
ter – zur Verfügung. Das UID‑Register ent‑
hält bereits über 750 000 Unternehmen, 
darunter alle im Handelsregister als aktiv 
eingetragenen Unternehmen. Das Register 
wird kontinuierlich erweitert und laufend 
aktualisiert, sodass die Gesamtheit aller 
Unternehmen mit aktuellen Daten im UID‑
Register erfasst sein wird. Die UID wird 
schrittweise die heute in der öffentlichen 
Verwaltung existierenden Identifikations‑
nummern für Unternehmen ablösen, zum 
Beispiel die Mehrwertsteuernummer oder 
die Handelsregisternummer. Ab spätestens 
Ende 2015 wird die UID in der gesamten 
Bundesverwaltung sowie in den kantonalen 
und kommunalen Verwaltungen verwendet 
werden.2

1 Durchführungsstellen der IV (IVST), Zentrale Ausgleichs‑
stelle der AHV und der IV in Genf (ZAS)

2 Erläuterung: Im Bereich des E‑Governments unter‑
scheidet man verschiedene Prozesse aufgrund der je‑
weiligen Partner. GtoB bezeichnet Prozesse zwischen 
Behörden und der Wirtschaft, GtoC Prozesse zwischen 
Behörden und dem Bürger. GtoG Prozesse zwischen 
Behörden.
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